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ZEITGESPRÄCH

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz: Eintritt 
in die ökologische Stoffwirtschaft?
Das jüngst in Kraft getretene Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz hat zum Ziel, 

eine umweltorientierte Abfallpolitik zu erreichen, in der Stoffkreisläufe durch verstärkte 
Verwertung und Vermeidung geschlossen werden. Stellt das Gesetz dafür die 

richtigen Instrumente bereit?

Angela Merkel

Die Weichen in Richtung nachhaltige umweltverträgliche 
Entwicklung gestellt

Das Inkrafttreten des Kreislauf- 
w irtschafts- und Abfallgeset

zes am 7. Oktober 1996 wurde 
nicht nur als Meilenstein der Ab
fallpolitik begrüßt, sondern auch 
von kritischen Pressestimmen be
gleitet. Insbesondere von seiten 
der kommunalen Spitzenverbände 
wurde das Gesetz wegen seiner 
abfallentlastenden Wirkung kriti
siert: Wegen der weitgehend ent
haltenen Möglichkeiten für Gewer
be und Industrie, die Abfälle selbst 
zu entsorgen, befürchteten die 
Kommunen, daß ihnen noch stär
ker als bisher Abfälle entzogen 
und die teure kommunale Entsor
gungsstruktur nunmehr allein vom 
Privathaushalt zu bezahlen sei. 
Angesichts der hohen Fixkosten 
würden hierdurch die Gebühren 
ins Unermeßliche steigen. Andere 
wiederum kritisierten, daß der im 
Gesetz angelegte Gedanke der 
Abfallvermeidung überhaupt nicht 
zum Zuge käme. Solange das 
Prinzip der Produktverantwortung 
-  die Verpflichtung der Hersteller, 
„abfallarme“ Produkte herzustellen

-  nicht durch Verordnungen er
zwungen werde, werde sich am 
Abfallaufkom m en Deutschlands 
nichts ändern.

Die Kritik scheint sich zu w ider
sprechen: Die einen beklagen das 
„W egbrechen“ der Abfälle, die 
anderen kritisieren, daß nicht 
genügend fü r die Abfallverm ei
dung getan werde. Welche Ansicht 
stimmt?

Bestandsaufnahme
Erinnern w ir uns. Als das Kreis

laufwirtschaftsgesetz vor etwa fünf 
Jahren in seiner Grundphilosophie 
konzipiert wurde, war die Entsor
gungssituation in Deutschland 
durch ein stetig steigendes Abfall
aufkommen geprägt. Vor allem die 
Kommunen befürchteten, daß die 
von ihnen getragene Entsorgung 
mit den Abfallmengen nicht mehr 
fertig würde, die Deponiekapazitä
ten schienen alsbald zur Neige zu 
gehen. Heute scheint sich die Ent
sorgungssituation kom plett ge
wandelt zu haben. Infolge steigen
der Entsorgungspreise, die zu ei

ner Steigerung der Verwertungs
anstrengungen geführt haben, 
nicht zuletzt aber auch wegen der 
abfallvermeidenden Wirkung der 
Verpackungsverordnung ist die zu 
entsorgende Abfallm enge stark 
rückläufig. Die Folge ist heute ein 
gnadenloser Konkurrenzkampf der 
Kommunen untereinander. Wie 
häufig, titulierte der Spiegel diese 
Situation treffend: „Sie reißen sich 
um jede Tonne.“

Hat sich nun die Abfallvermei
dung von selbst eingestellt? Ist 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz von 
der Entw icklung eingeholt und 
überflüssig geworden? Nein. Das 
Gegenteil ist der Fall. Wir brau
chen das Kreislaufwirtschaftsge
setz heute dringender denn je. Die 
gegenwärtige Situation hat weni
ger mit einer echten Abfallvermei
dung als vielmehr mit einer starken 
Umlenkung von Abfallströmen in 
den Verwertungsbereich zu tun, 
der vom Abfallrecht nicht kontrol
lierbar ist und unter Umweltge
sichtspunkten mit vielen Fragezei
chen versehen werden muß.
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Elemente einer vorsorgenden 
Umweltpolitik

Was kann das Kreislaufw irt
schaftsgesetz tun? Das Kreislauf
w irtschaftsgesetz zielt auf eine 
echte Abfallverm eidung an der 
Quelle ab. Das Gesetz schafft hier
für eine stringente verursacherbe
zogene Pflichtenhierarchie: Abfall
vermeidung vor Abfallverwertung 
vor Abfallbeseitigung. Dabei stellt 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz si
cher, daß die Abfallverwertung und 
Abfallbeseitigung gleichermaßen 
umweltverträglich erfolgen.

□  Verursacherprinzip: Das Kreis
laufw irtschaftsgesetz nimmt als 
Grundprinzip die Verursacher des 
Abfalls in die Pflicht: Wer Güter 
produziert, vermarktet und konsu
miert, soll grundsätzlich selbst für 
die Vermeidung, Verwertung und 
um w eltverträgliche Beseitigung 
der dabei anfallenden Abfälle ver
antwortlich sein. Die alte Rollen
verteilung, nach der die W irtschaft 
produziert und die Kommunen auf 
Kosten der Allgemeinheit die dabei 
entstehenden Abfälle zu entsorgen 
haben, wird abgelöst.

□  Der neue Abfa llbegriff: Das 
Kreislaufw irtschaftsgesetz setzt 
die Vorgaben des EG-Rechts um 
und führt den weiten EG-Abfallbe- 
griff ein. Abfälle im Sinne des EG- 
Rechts wie auch des Kreislaufwirt
schaftsgesetzes sind in Zukunft 
nicht mehr die lediglich zu beseiti
genden Abfälle, sondern auch „Ab
fälle zur Verwertung“ . Damit kann in 
Zukunft die Verwertung von „Rest
stoffen, W ertstoffen und W irt
schaftsgütern“ anhand der Umwelt
anforderungen des Kreislaufwirt
schaftsgesetzes erstmalig über
wacht werden. Illegale Scheinver
wertungen, das früher kaum kon
trollierbare „Umwidmen“ von Abfäl
len zu Wertstoffen, um diese dem 
Abfallrecht zu entziehen, werden in 
Zukunft kaum noch möglich sein.

□  Produkt- und Produktionsver
antw ortung: Das Kreislaufw irt
schaftsgesetz setzt auf die Ver
meidung von Abfällen. M it der 
Pflicht zur Produktverantwortung 
wird die Verantwortung der W irt
schaft eingefordert, möglichst „ab
fallarme“ , d.h. langlebige, mehr
fach verwendbare oder reparatur
freundliche Produkte zu produzie
ren. Die Produktverantwortung ist 
eine Grundpflicht, auch wenn sie 
nur durch Verordnung erzwungen 
werden kann. Die im Gesetz auf
geführten Beispiele geben -  auch 
ohne „verordnet“ zu sein -  den 
Weg an, den die Erzeuger nun ein
zuschlagen haben. Neben unmit
telbaren Vorgaben für ein „abfallar
mes“ Produktdesign haben auch 
Rücknahme- und Rückgabepflich
ten eine große Bedeutung. So ist 
es der Verpackungsverordnung 
gelungen, das Gesamtaufkommen 
der Verpackungsabfälle um 1,3 
Mill. Tonnen zu reduzieren. Die 
Produktverantwortung bietet die

Die Autoren
unseres
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Grundlage für freiwillige Verpflich
tungen der Industrie w ie etwa 
auch im Altautobereich. Die Bun
desregierung wird die Produktver
antwortung sowohl durch koope
rative Lösungen als auch durch 
Verordnungen schrittweise umset- 
zen.

Ein weiterer, nicht minder w ich
tiger Baustein der Abfallvermei
dung ist die Verpflichtung der 
Industrie, in Produktionsverfahren 
anfallende Abfälle durch verfah
renstechnische Maßnahmen wie 
die Kreislaufführung und Rückge
winnung von Einsatzstoffen, etwa 
Ölen und Lösemitteln in Produk
tionsanlagen, möglichst zu verrin
gern. Auch hierdurch können 
schon an der Quelle Abfälle ver
mieden werden.

□  Nachhaltige Ressourcenscho
nung durch Kreislaufführung: So
weit Abfälle nicht vermieden wer
den, müssen sie umweltverträglich 
verwertet werden. Wir müssen die 
wertvollen stofflichen oder energe
tischen Ressourcen der Abfälle so 
effizient wie möglich für die Pro
duktion nutzen. Hierdurch können 
w ir unsere wertvollen natürlichen 
Ressourcen schonen. Sowohl aus 
ökologischen als auch aus ökono
mischen Gründen stellt das Kreis
laufw irtschaftsgesetz klar, daß 
dafür nicht nur das Recyceln von 
Stoffen, sondern auch die hoch
wertige energetische Verwertung 
möglich ist. Das Gesetz verlangt 
jedoch keine Verwertung um der 
Verwertung willen und auch keine 
Verwertung um jeden Preis. Jede 
Verwertung muß umweltverträglich 
sein, darf also nicht zum gefähr
lichen Ausschleusen von Schad
stoffen führen. Andererseits ist die 
Verwertung nur dann geboten, 
wenn es technisch möglich und 
wirtschaftlich zumutbar ist, diese 
hohen Umweltanforderungen auch 
zu erfüllen. Erst wenn eine Ver
wertung von Abfällen nicht mehr
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möglich oder zulässig ist, dürfen 
Abfälle beseitigt werden. Selbst
verständlich muß die Beseitigung 
von Abfällen umweltverträglich 
erfolgen. Die strengen Anforderun
gen des Immissionsschutzrechts 
und der TA Siedlungsabfall ge
währleisten, daß die Deponierung 
von Abfällen dauerhaft sicher er
folgt.

□  Neue Rollenverteilung: Das Kreis
laufwirtschaftsgesetz verpflichtet 
in erster Linie die Erzeuger und 
Besitzer von Abfällen, selbst für 
die Abfallvermeidung, Verwertung 
oder Beseitigung zu sorgen. Eine 
moderne Kreislaufwirtschaft kann 
nämlich nur funktionieren, wenn 
die Verursacher des Abfa llauf
kommens auch die Verantwortung 
und Kosten für die Verwertung und 
Beseitigung ihrer Abfälle tragen. 
So sollen gerade Abfallerzeuger 
aus Gewerbe und Wirtschaft ei
genverantwortlich die Verwertung, 
te ilweise auch die Beseitigung 
ihrer Abfälle vornehmen. Für Pri
vathaushalte g ilt dies natürlich 
nicht. Auch in Zukunft können 
Haushaltsabfälle der städtischen 
Müllabfuhr überlassen werden.

Der Haushalt kann die Verwer
tung von Abfällen, etwa die Kom
postierung von Bioabfällen, jedoch 
auch selbst durchführen.

□  Das untergesetzliche Regel

werk: Das Kreis laufw irtschafts
gesetz ste llt m it seinen neuen 
Pflichten und dem erweiterten Ab
fa llbegriff alle Betroffenen vor 
große Herausforderungen. Soweit 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz die 
Abfallerzeuger zur Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung der 
Abfälle verpflichtet, müssen die 
Behörden darüber wachen, daß 
die Umweltstandards des Kreis
laufwirtschaftsgesetzes eingehal
ten werden. Gerade der jüngste 
Abfallskandal hat uns die Notwen
digkeit der Abfallüberwachung vor 
Augen geführt, aber auch die Defi
zite des bisherigen Verfahrens ge
zeigt. Das untergesetzliche Regel
werk ist darauf angelegt, daß die 
Überwachung der Pflichten so effi
zient wie möglich und ohne un
nötigen bürokratischen Aufwand 
erfolgt. Das neue Vollzugssystem 
schafft die Grundlage, daß sich die 
Vollzugsbehörden nun verstärkt 
und effektiv um die immer noch 
vorhandenen „schwarzen Schafe“ 
im Entsorgungsbereich kümmern 
können und nicht m it „Papierkrieg“ 
blockiert sind, der -  wie die jüng
sten Skandale zeigen -  keines
wegs die Einhaltung der Vorschrif
ten garantiert. Wir haben, soweit 
dies aus Umweltgründen vertret
bar ist, die Genehmigungsverfah
ren durch Anzeigeverfahren ersetzt 
und vor allem dort die Überwa

chung erleichtert, wo die Entsor
gungsunternehmen nachweislich 
besonders qualifiziert und zuver
lässig sind. Aufgrund der notwen
digen Effektivierung des Vollzuges 
bleibt die Sicherung des Umwelt
schutzes voll gewährleistet.

Ausblick

Wer bereits heute die Lenkungs
wirkung des Kreislaufwirtschafts
gesetzes kritis iert, meint in 
Wahrheit die Defizite des alten Ab
fallrechts. M it seinen Prinzipien 
und Pflichten wird das Kreislauf
wirtschaftsgesetz zu einer echten 
Abfallvermeidung führen und so
mit seinen Beitrag für eine nach
haltige, umweltverträgliche Ent
w icklung des W irtschaftsstand
ortes Deutschland leisten. Ein 
Recht auf Abfälle und einen Be
standsschutz fü r Entsorgungs
d ienstleistungen kann es nicht 
geben, weder für Kommunen noch 
für private Entsorgungsunterneh
men. Auch wenn der Weg zu einer 
w eitgehenden Abfallverm eidung 
und einer Schließung von Stoff
kreisläufen noch weit ist, die Rich
tung stim m t: Das Kreislaufw irt
schaftsgesetz hat am 7. Oktober 
1996 die Weichen in R ichtung 
nachhaltige um weltverträgliche 
Entw icklung des W irtschafts
standortes Deutschland endgültig 
gestellt.

Michael Müller

Das Regelwerk ist lückenhaft und unübersichtlich

Mit Inkrafttreten des Kreislauf
w irtschafts- und Abfallgeset

zes am 7. Oktober 1996 sollte eine 
neue Ära der Abfallwirtschaft be
ginnen. Klaus Töpfer sprach sogar 
von einem Meilenstein auf dem

Weg in die ökologische Stoffw irt
schaft. Eine Prognose über die ta t
sächlichen Auswirkungen dieses 
Gesetzes wagt heute niemand. Die 
Verunsicherung bei allen Beteilig
ten ist groß. Das Regelwerk ist lük-

kenhaft und unübersichtlich. Es ist 
im Gestrüpp des Interessengeran
gels hängengeblieben.

Die Geschichte des Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetzes be
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ginnt im Jahr 1990. Bundesrat und 
SPD-Bundestagsfraktion hatten 
die Regierung mehrfach aufgefor
dert, das Abfallrecht den Anforde
rungen an eine moderne Abfall
w irtschaft anzupassen. Im Mittel
punkt der damaligen Kritik stand 
vor allem die fehlende Prioritäten
setzung zugunsten von Abfallver
meidung und Abfallverwertung vor 
Beseitigung. Der damalige Bun
desumweltm inister Klaus Töpfer 
begann zu dem Zeitpunkt zum 
ersten Mal öffentlich von einer 
Kreislaufwirtschaft zu reden. Her
ausgekommen sind verschiedene 
Referentenentwürfe, die zuerst 
vom Bundeskanzleramt und dann 
im parlamentarischen Beratungs
gang von der eigenen Koalition im 
Umweltausschuß völlig neuformu
liert wurden. Blieben schon die 
Töpfer-Entwürfe weit hinter den 
öffentlich geäußerten Zielen zu
rück, so fand sich im Koalitions
papier außer dem Privatisie- 
rungs- und Deregulierungsgedan
ken kaum nocht etwas von den 
Grundideen.

Die Zustim m ungspflich t des 
Bundesrates machte nach dessen 
Ablehnung ein Vermittlungsverfah
ren notwendig, in dem aus einem 
vollzugsuntauglichen Gesetz ein 
zumindest handhabbares und mit 
einigen Chancen ausgestattetes 
Gesetz wurde. Erst im Vermitt
lungsverfahren wurde der EU-ein
heitliche Abfallbegriff eingeführt, 
wonach wesentlich mehr Abfälle 
auch tatsächlich dem Abfallrecht 
unterliegen. Eine klare Hierarchie 
Vermeiden vor Verwerten vor Be
seitigen wurde festgeschrieben, 
ebenso der Vorrang der stofflichen 
Verwertung, auch wenn die thermi
sche Verwertung zur Gewinnung 
von Energie zugelassen wurde. 
Den Bundesländern wurde zuge
standen, diesen Vorrang in den 
Ländergesetzen zu bekräftigen 
und die therm ische Verwertung 
in ein enges Netz von Kontrollen 
und Genehmigungen einzubetten. 
Die breit angelegte Privatisierung 
wurde ebenfalls praxisbezogen 
gemacht.

Die w ichtigste Neuerung war

allerdings die Ausformulierung der 
Produktverantw ortung. Erstmals 
wurde als G rundpflich t festge
schrieben, daß schon bei der Pla
nung und Herstellung von Stoffen 
und Produkten ein ökologisches 
Design gewährleistet werden soll; 
Kriterien wie Langlebigkeit, Re
paraturfähigkeit, W iederverwend
barkeit, Dem ontierbarkeit, Ver
wertbarkeit, sparsamer Material
einsatz, energieeffiziente Nutzung 
sowie minimierte Stofffreisetzung 
sollen von vorneherein beachtet 
werden. Über die Installierung zer
tifizierter Entsorgungsfachbetriebe 
soll n icht nur die M öglichkeit 
zur Vereinfachung der Überwa
chungsverfahren, sondern auch 
eine Ausmusterung der schwarzen 
Schafe des Marktes möglich wer
den.

Dennoch ist die Umsetzung der 
Ziele in Verordnungen unklar. Sie 
fehlen bis heute. Hier setzt insbe
sondere die Kritik der SPD an der 
Bundesregierung an. Das Kreis
laufw irtschaftsgesetz wurde mit 
einer zweijährigen Übergangszeit

Hartmut Krause
  • •

Das obligatorische Ubernahmeangebot

Eine juristische und ökonomische Analyse

In mehreren europäischen Ländern sind Aktionäre von Publikumsgesellschaften bei Durchschreiten bestimmter 
Beteiligungsschwellen verpflichtet, den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Das obligato
rische Übemahmeangebot hat sich in der selbstregulierten Takeover-Praxis Großbritanniens herausgebildet und 
wurde von der deutschen Börsensachverständigenkommission in den neuen Übernahmekodex aufgenommen.
Der Autor führt die britischen Erfahrungen mit Übemahmeangeboten, die ökonomische Analyse von Untemeh- 
mensakquisitionen sowie verfassungsrechtliche Vorgaben zusammen und entwickelt ein am Effizienzgedanken 
ausgerichtetes Regulierungsmodell für Übemahmeangebote und Beteiligungserwerb.
Die Monographie richtet sich an alle, die sich für Regulierungsprobleme an der Schnittstelle zwischen Aktienkon- 
zem- und Kapitalmarktrecht interessieren.
Der Autor ist als Rechtsanwalt tätig.

1996, 261 S., brosch., 7 8 -  DM, 5 6 9 ,- öS, 71,-sFr, ISBN 3-7890-4228-5 
(Studien zum Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Bd. 44)

CS NOMOS Verlagsgesellschaft • 76520 Baden-Baden
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versehen, um die notwendigen 
Verordnungen auf den Weg zu 
bringen. Die Umweltministerin hat 
m it Mühe und Not die absolut not
wendigen Verordnungen zur Über
wachung im August dieses Jahres 
auf den Weg gebracht. Viel zu 
spät. Alle beteiligten Kreise wer
den Mühe haben, rechtzeitig die 
notwendigen Anpassungen vorzu
nehmen. Das entscheidende In
strument, wirkliche Veränderungen 
im Vorfeld der Abfallentstehung 
einzuleiten, nämlich die Produkt
verantwortung, wurde nicht ge
nutzt. Die Chance für ein moder
nes und überschaubares Regel
werk ist vertan.

In der Abfallvermeidung liegt 
der Schlüssel für die S toffw irt
schaft. Auch ökonomisch spielt 
der Aufbau einer Vermeidungs
und Stoffwirtschaft eine zentrale 
Rolle, weil sich dadurch die Pro
duktivität der Wirtschaft erheblich 
steigern läßt. Die Kienbaum-Unter- 
nehmensberatung hat in einer 
Untersuchung von 40 Unterneh
men festgestellt, daß bis zu 40% 
des Ressourceneinsatzes unpro
duktiv genutzt werden. Durch eine 
intelligente Nutzung kann das be
triebswirtschaftliche Ergebnis um 
bis zu 15% verbessert werden. Die 
ökonomischen wie um weltpoliti
schen Chancen, die m it einer ra
tionellen und effizienten Stoffw irt
schaft verbunden sind, erfordern 
aber entsprechende politische und 
ökonomische Rahmensetzungen.

Mit der Produktverantwortung 
ist ein Schritt in diese Richtung 
möglich. Doch auf konkrete Vor
schläge der Bundesregierung war
ten w ir vergebens. Selbst mit den 
schon seit Jahren angekündigten 
Produktregelungen für Altautos, 
Elektronikschrott, Batterien und 
die Novelle der Verpackungsver
ordnung kommt die Umweltm ini
sterin nicht zurecht. Sie muß sich 
mangelnde Durchsetzungsfähig

keit im Kabinett ins Stammbuch 
schreiben lassen. Das Gerangel 
um die Verpackungsverordnung ist 
nur ein Beispiel für die Machtver
teilung im Kabinett. Die Umwelt
politik wird vom Wirtschaftsmini
sterium dominiert, nicht nur zu 
Lasten der Umwelt, sondern auch 
zu Lasten vor allem kleinerer und 
mittlerer Unternehmen.

Die Verpackungsverordnung

1994 wurde in der Koalitions
vereinbarung festgelegt, daß die 
Verpackungsverordnung novelliert 
werden muß. Bis heute liegen ver
schiedene Entwürfe dazu vor, w o
bei ihre Verfallsdaten immer kürzer 
werden. Nach Ansicht der Bun
desregierung ist die Verpackungs
verordnung das Paradestück der 
Abfallpolitik, wollte sie doch die 
Privatisierung der Abfallw irtschaft 
in diesem Bereich gesellschafts
fähig machen und die Produktver
antwortung im Sinne des Kreis
laufw irtschaftsgesetzes vorw eg
nehmen.

Herausgekommen ist ein un
übersichtliches Geflecht mit w i
dersprüchlichen Regelungen. Die 
Konsequenz ist, daß Bürgerinnen 
und Bürger für ihre Sammel- und 
Sortierfreudigkeit über doppelte 
Müllgebühren geschröpft werden, 
ohne die Wege des Geldes und 
des Abfalls nachvollziehen zu kön
nen. Auf der Entsorgungsseite ha
ben sich zudem Großstrukturen 
verfestigt, die Innovationen im 
Anwendungs- und Verwertungs
bereich behindern.

Alle Novellierungsentwürfe ha
ben die Aufweichung der abfallpo
litischen Ziele und die Stärkung 
des Dualen System Deutschland 
gemeinsam. Die Quoten werden 
herabgesetzt, Schlauchbeutel zu 
M ehrwegverpackungen erklärt, 
T rittbrettfahrer ins System ge
zwungen, Nachweispflichten auf
geweicht.

Für den Einstieg in eine ökologi
sche Stoffw irtschaft wäre es w ich
tiger, folgende Bereiche eindeutig 
zu regeln, als neuen M onopol
strukturen den rechtlichen Rah
men zu liefern:

□  Die Abfallvermeidung durch den 
Ausbau und die Stützung von 
Mehrwegsystemen konkretisieren, 
denn Mehrwegsysteme leisten zu
sammen mit einer ökologischen 
Optimierung von Stoffen und Ma
terialien den größten Beitrag zur 
Abfallvermeidung. Deshalb müs
sen die Rahmenbedingungen wie 
S tandardisierung der Flaschen 
und Transportkästen, dezentrale 
Spülzentren und Transportwege in 
einer gesonderten Mehrwegver
ordnung geregelt werden. Darüber 
hinaus sind flankierende ökonomi
sche Instrumente wie z.B. Lizenz
regelungen einzubeziehen. Die 
Spielräume des Europarechtes 
müssen ausgelotet und genutzt 
werden.

□  Nach Maßgabe des Kreislauf
w irtschaftsgesetzes sind die Her
steller verpflichtet, Verkaufsver
packungen zurückzunehmen und 
wiederzuverwenden oder außer
halb der öffentlichen Abfallentsor
gung zu verwerten oder zu entsor
gen. Deshalb kann unserer Auf
fassung nach auf die Vorgabe von 
Erfassungs-, Sortier- und Verwer
tungsquoten verzichtet werden -  
m it Ausnahme der Kunststofffrak
tion. Klare Anforderungen an die 
Effizienzsicherung müssen gestellt 
werden.

□  Nach wie vor ist die Kunststoff
verwertung ein Sorgenkind. Des
halb muß für Kunststoffe eine ge
sonderte Regelung gefunden 
werden. Die Kunststoffverwertung 
muß aus der heutigen Beliebigkeit 
herausgenommen werden. Eine 
unabhängige Kommission, die 
beim Umweltbundesamt angesie
delt sein könnte und auch Umwelt- 
und Verbraucherverbände ein
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schließt, könnte ökologisch sinn
volle Verwertungswege für die ein
zelnen Kunststoffarten festlegen. 
Damit in der Zw ischenzeit die 
bereits existierenden werkstoffli
chen Kunststoffverwerter nicht aus 
dem Markt verschwinden, ist eine 
Schutzquote von 50% für das 
werkstoffliche Recycling notwen
dig.

□  Zur Förderung der stofflichen 
Verwertung sind Kriterien für den 
Mindestgehalt an stofflich verwert
barem Material festzulegen. Für 
den Bereich Kunststoffe kann die 
unabhängige Kommission, für Pa
pier und Pappe der Altpapierrat 
eingesetzt werden.

Die Novellierung der Verpak- 
kungsverordnung darf nicht dazu 
führen, die Monopolstellung des 
Duales System Deutschland weiter 
auszubauen. M it einer Novellie
rung muß erreicht werden, daß alle 
Verpackungen erfaßt, ökologisch 
wie ökonomisch sinnvoll verwertet 
und der Vollzug erleichtert werden. 
Sollte die Bundesregierung nicht in 
wesentlichen Punkten von ihrem 
derzeitigen Konzept abweichen, 
ist die Ablehnung der Novelle 
absehbar.

Freiwillige
Selbstverpflichtungen

Schon aus Töpfers Zeiten lag 
eine Altautoverordnung und die 
ergänzende Shredderle ichtm üll
verordnung in den Schubladen 
des Ministeriums bereit. Seit 1994 
sind jedoch freiwillige Selbstver
pflichtungen zum Königsweg der 
Abfallpolitik geworden. Nun wider
legt ausgerechnet eine vom Wirt
schaftsministerium in Auftrag ge
gebene Studie diesen Königsweg 
und zeigt den einen abfallpoliti
schen Scherbenhaufen, den Frau 
Merkel angerichtet hat.

Denn die Studie belegt:

□  Freiwillige S e lbstverpflich tun

gen bergen die Gefahr einer Rege
lung zu Lasten von Verbrauchern 
und Umwelt. Die Käufer sind von 
indirekten Einwirkungsmöglichkei
ten ausgeschlossen und ohne jeg
liche Kontrollmöglichkeiten.

□  Freiw illige S e lbstverpflich tun
gen sind für die Unternehmen un
verbindlich, am Ende stehen die, 
die sich richtig verhalten, schlech
ter da.

□  Freiw illige S e lbstverpflich tun
gen führen nicht zu einer Be
schleunigung von Entscheidungs
prozessen. Das Gegenteil ist der 
Fall. 1992 lag bereits ein fertiger 
Verordnungsentwurf mit allen we
sentlichen Elementen der 1996 
ausgesprochenen Selbstverpflich
tung vor: vier Jahre umsonst ver
handelt. Wertvolle Zeit ist verloren
gegangen.

Das Beispiel Automobilindustrie

Die freiw illige Selbstverpflich
tung der Automobilindustrie ge
nügt den selbstgesteckten Zielen 
der Bundesregierung nicht, sie 
entlarvt aber die Vorstellung von 
Produktverantw ortung der Her
steller. Das Ziel der Selbstver
pflichtung ist nicht in erster Linie 
eine umweltgerechte Konstruktion 
und der verantwortungsvolle Um
gang mit wertvollen Rohstoffen, 
sondern faktisch die Erweiterung 
des Absatzmarktes für Neuwagen. 
M it einer Verbindung von Ökono
mie und Ökologie hat das nichts 
zu tun.

Auch das vom W irtschaftsmini
sterium beauftragte Institut kommt 
zu dem Schluß, daß die freiwillige 
Selbstverpflichtung der Autom o
bilindustrie den Namen nicht ver
dient, da sie nicht zu einer „sub
stantiellen Veränderung der bis
herigen Regelungspraxis führen“ 
werde. Das ist eine schallende 
Ohrfeige für das Verhandlungser
gebnis.

Deshalb muß jetzt nachverhan
delt werden. Wesentliche Forde
rungen fü r eine Produktverant
wortung im Autobereich sind:

□  die kostenlose Rücknahme aller 
PKW, die nach Inkrafttreten der 
freiwilligen Selbstverpflichtung in 
Verkehr gebracht worden sind, 
ohne Bindung an ein Fahrzeug
höchstalter;

□  die im Verbraucherinteresse 
praxisgerechte Klarstellung der 
Anforderungen an die Beschaffen
heit der Fahrzeuge. Es geht nicht 
an, daß nur werkstattgepflegte A lt
autos zurückgenommen werden;

□  m ittelständische Unternehmen 
müssen in das aufzubauende Ver
wertungsnetz einbezogen werden. 
Andernfalls müssen 4000 Betriebe 
Konkurs anmelden;

□  die umweltrechtlichen Anforde
rungen an die Entsorgungs- und 
Verwertungsbetriebe müssen über
prüft, die bestehenden Defizite 
schnellstens beseitigt werden;

□  das Berufsbild des Recycling
facharbeiters müßte geschaffen 
werden. Es sollte sowohl die kraft
fahrzeugtechnische Ausbildung be
inhalten als auch die ökologischen 
Aspekte der Tätigkeit vermitteln;

□  ein Verwerter sollte seine Zulas
sung erst nach einer Prüfung und 
entsprechenden Zertifizierung er
halten;

□  die Finanzierung ist über einen 
Verwertungsfonds sicherzustellen, 
der sich an das Vorbild der nieder
ländischen Selbstverpflichtung an
lehnt.

Die Elektronikschrott
verordnung

Bei der Elektronikschrottverord
nung bietet sich ein ähnliches Bild 
wie bei der Altautoverordnung. Im 
Vorgriff auf die angekündigte Ver
ordnung haben mittelständische
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Betriebe in ein Rücknahme- und 
Verwertungssystem investiert und 
stehen großenteils heute vor dem 
Aus, weil die Bundesregierung 
n icht handelt. Eine freiw illige 
Selbstverpflichtung scheitert an 
den unterschiedlichen Interessen 
der Beteiligten, und zum Erlaß ei
ner E lektronikschrottverordnung 
fehlt der Ministerin die politische 
Kraft und aufgrund der Koalitions
vereinbarung die Möglichkeit. Es

liegt derzeit lediglich ein Entwurf 
fü r den Bereich der Bürokom 
munikation vor, dessen weiterer 
Beratungsstand noch nicht abseh
bar ist.

Die Abfallpolitik der Bundesre
gierung steht in keinem Verhältnis 
zum Um weltschutzengagem ent 
der Bürgerinnen und Bürger und 
auch vieler Betriebe. Die Bereit
willigkeit, Abfall getrennt zu sam

meln und sogar zu reinigen, ist 
groß. Dies wird nicht honoriert. Die 
Kosten laufen davon, die Verwer- 
tungs- und Entsorgungswege sind 
undurchsichtig. Es sind Groß
strukturen entstanden, die im Er
gebnis heutige Verhältnisse ze
mentieren und Innovationen im 
Bereich der Produkte und Kreis
laufführung blockieren. Die Chan
cen des Kreislaufwirtschaftsgeset
zes bleiben ungenutzt.

Karl-Heinrich Hansmeyer, Bodo Linscheidt

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz -  
Neuorientierung der deutschen Abfallpolitik?

Die deutsche Abfallpolitik hat in 
den letzten Jahren dramati

sche Veränderungen erfahren. Mit 
der Verabschiedung der TA Abfall 
und der 17. Bundes-Immissions- 
schutzverordnung wurden die 
technischen Anforderungen an die 
Abfallbeseitigung erheblich ver
schärft. Dies hat vor allem zu einer 
Weiterentwicklung der Abfallbe
handlung geführt. Mit der Verpak- 
kungsverordnung und dem daraus 
resultierenden Dualen System wur
de darüber hinaus ein privatwirt
schaftlich getragenes Rücknah
me- und Verwertungssystem ge
schaffen, das beträchtliche abfall
w irtschaftliche Folgen gehabt hat.

Das am 7. Oktober 1996 in Kraft 
getretene Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) soll nun
mehr einen weiteren Meilenstein 
auf dem Weg zu einer umweltver
träglichen Abfallwirtschaft markie
ren. Ziel des Gesetzes ist die 
Schließung industrieller Stoffkreis
läufe durch Vermeidung und Ver
wertung. Damit erfolgt zumindest 
vom Anspruch her in der Tat eine 
Neuorientierung der Abfallpolitik:

Statt vorrangig die Sicherstellung 
einer geordneten, d.h. gewisse 
technische Mindeststandards ein
haltenden Abfallbeseitigung durch
zusetzen, soll nun der Schwer
punkt darauf gelegt werden, die 
Entstehung von Abfällen von vorn
herein zu verhindern oder zumin
dest eine erneute Rückführung in 
den industriellen Stoffkreislauf an
zustreben.

Das um fangreiche Gesetzes
werk ist freilich kein genereller 
Neuanfang. Größtenteils handelt 
es sich um eine Weiterentwicklung 
des Abfallrechts, ohne das beste
hende Regulierungssystem grund
legend zu verändern. Hierauf soll 
im folgenden nicht näher einge
gangen werden. Im M ittelpunkt 
unserer Überlegungen steht viel
mehr die Frage, ob das neue Ge
setz in wesentlichen Bereichen zu 
einer Weiterentwicklung der Abfall
politik führt. Ergeben sich durch
greifende Veränderungen im Ver
gleich zum alten Recht? Werden 
neue Instrumente eingeführt, die 
zur Erreichung der anspruchs
vollen Regulierungsziele geeignet

sind? Wie ist die instrumentelle 
Strategie aus ökonomischer Sicht 
zu bewerten?

Erweiterung des Abfallbegriffs

Der Abfallbegriff ist seit der Ent
stehung des Abfallrechts umstrit
ten. Im Zentrum der Kritik stand 
die Unterscheidung zwischen Ab
fall und W irtschaftsgütern. Die 
herrschende Meinung ging früher 
davon aus, daß bei einer Verwer
tung von Reststoffen und A ltpro
dukten der Abfallbegriff in der Re
gel nicht anwendbar ist. Das Ver
meid ungs- und Verwertungsgebot 
des § 5 I Nr. 3 Bundes-Immissions- 
schutzgesetz wurde beispielsweise 
so ausgelegt, daß Reststoffe erst 
dann zu Abfällen werden, wenn sie 
nicht verwertbar sind. Dadurch 
ergaben sich erhebliche Schwierig
keiten bei der Durchsetzung der 
gesetzlichen Normen, da Abfälle 
häufig schon durch die Verwer
tungsabsicht des Besitzers nicht 
mehr dem Abfallrecht unterlagen.

Mit dem Kreislaufwirtschaftsge
setz wurde der europarechtliche
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Abfallbegriff fast wörtlich über
nommen. Eine derartige Anglei
chung war schon deswegen erfor
derlich, um die EG-Abfallrahmen- 
richtlinie In deutsches Recht um
zusetzen. Verwertungsvorgänge 
sind nun ausdrücklich in das Ab
fallrecht einbezogen. Die bisherige 
Grenzziehung zwischen Abfall und 
W irtschaftsgut entfällt damit. Ver
einfacht gelten jetzt als Abfall alle 
beweglichen Sachen, denen nach 
allgemeiner Verkehrsanschauung 
kein w irtschaftlicher Nutzungs
zweck zuzuordnen ist. Damit ent
steht freilich ein neues Abgren
zungsproblem: Gezielt hergestellte 
Produkte müssen etwa von Stof
fen unterschieden werden, die bei 
der Produktion ohne w irtschaftli
chen Verwendungszweck anfallen. 
Generell ist darauf hinzuweisen, 
daß bei einem unbestim m ten 
Rechtsbegriff mit erheblicher w irt
schaftlicher Bedeutung Streitfälle 
nicht vermeidbar sind.

Dennoch ist die neue Regelung 
aus ökonomischer Sicht und unter 
Berücksichtigung der Regulie
rungsziele des Abfallrechts positiv 
zu beurteilen. In einer Marktw irt
schaft zeichnen sich Güter da
durch aus, daß sie einen Nutzen 
stiften und zu einem positiven 
Preis gehandelt werden. Sofern 
sich hingegen der Besitzer einer 
Sache entledigen will und für sie 
am Markt keinen Preis erzielen 
kann, liegt aus ökonom ischer 
Sicht Abfall vor.

Diese Betrachtung korrespon
diert auch mit den abfallrechtli
chen Kontrollzielen. Wenn nämlich 
eine Sache nicht mehr w irtschaft
lich nutzbar ist, besteht in beson
derem Maße die Gefahr einer ge
meinwohlschädlichen Beseitigung. 
Die abfallwirtschaftliche Überwa
chung muß daher auch solche Ver
wertungsvorgänge umfassen, die 
für den Abfallbesltzer m it Kosten 
verbunden sind. Dies berücksich

tig t der neue Abfallbegriff. In Ver
bindung mit der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
wird der Marktwert zum wesentli
chen Abgrenzungskriterium für die 
Abfalleigenschaft.

Privatisierung 
der Abfallentsorgung?

Heftige Diskussionen und Ver
unsicherungen sind durch die 
Neuregelung der Entsorgungs
pflichten entstanden. Auslöser ist 
die programmatische Grundaus
sage in den §§ 5 II, 11 KrW-/AbfG, 
daß der Erzeuger oder Besitzer 
von Abfällen selbst verpflichtet ist, 
diese zu verwerten bzw. zu besei
tigen. Die neue Regelung könnte 
darauf hindeuten, daß der Gesetz
geber die bisher geltende General
zuständigkeit der öffentlichen Ent
sorgungsträger -  d.h. der Kreise 
und Gemeinden -  aufgibt und eine 
Privatisierung der A bfa llentsor
gung vornehmen will. Tatsächlich 
wurde und wird das neue Abfall
recht gelegentlich in dieser Weise 
interpretiert. Bei näherer Betrach
tung ändert sich jedoch im Ver
gleich zur gegenwärtigen Praxis 
nur wenig:

□  Abfälle aus privaten Haushalten 
unterliegen wie bisher einer Über
lassungspflicht gegenüber dem 
öffentlichen Entsorgungsträger. 
Der Kernbereich der kommunalen 
Abfall Wirtschaft bleibt damit unan
getastet. Die Einschränkung für 
Abfälle, die der Haushalt selbst 
einer ordnungsgemäßen Verwer
tung zuführt, hat nur geringe Be
deutung; sie betrifft im wesent
lichen die Eigenkompostierung.

□  Auch für gewerbliche Abfälle 
zur Beseitigung besteht grund
sätzlich weiterhin eine Überlas
sungspflicht. Ausgenommen ist 
die Beseitigung in eigenen Anla
gen. Die Ausschlußmöglichkeiten 
für die Kommunen bleiben unver
ändert.

□  Keine öffentliche Zuständigkeit 
besteht nach dem neuen Recht für 
gewerbliche Abfälle, die der Erzeu
ger einer ordnungsgemäßen Ver
wertung zuführt. Da Verwertungs
vorgänge allerdings meist nicht 
unter den alten Abfallbegriff fielen, 
konnte auch bislang keine öffentli
che Entsorgung vorgeschrieben 
werden.

□  Die in vielen Landesabfallgeset
zen vorgesehenen Andienungs
pflichten für Sonderabfälle an zen
tra le Entsorgungsgesellschaften 
werden ausdrücklich erlaubt.

□  Neu geschaffen wurde die Mög
lichkeit einer Übertragung der Ent
sorgungspflichten auf Unterneh
men, Verbände oder Selbstver
waltungskörperschaften der W irt
schaft.

Insgesamt werden rechtliche 
Stellung und Tätigkeitsbereich der 
öffentlichen Entsorgungsträger 
kaum angetastet; von einer durch
greifenden Privatisierung kann 
nicht gesprochen werden. Die Be
schränkung der Überlassungs
pflichten auf Abfälle zur Beseiti
gung ist aus ökonomischer Sicht 
zu begrüßen. Sofern nämlich auch 
die Verwertung in den öffentlichen 
Zuständigkeitsbereich fiele, wären 
im Kernbereich der Kreislaufwirt
schaft Wettbewerb und kreative 
Suche nach neuen Problemlösun
gen ohne ersichtlichen Grund be
schränkt.

Die technisch-organisatorische 
Umsetzung der gewünschten 
Schließung von Stoffkreisläufen 
muß vorrangig der privaten W irt
schaft überlassen werden. Der 
Staat setzt hierzu lediglich allge
meine umweltpolitische Rahmen
bedingungen. Generell ist ein An
schluß- und Benutzungszwang an 
öffentliche Entsorgungseinrichtun
gen nur dann gerechtfertigt, wenn 
er zur Sicherstellung einer geord
neten und die abfallrechtlichen
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Mindestanforderungen einhalten
den Entsorgung unabdingbar ist.

Ordnungsrechtliche
Verhaltenspflichten

Das Ziel einer verstärkten Ver
meidung und Verwertung ist im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz deut
lich stärker verankert als im alten 
Recht. Gemäß § 4 KrW-/AbfG sind 
Abfälle in erster Linie zu vermeiden 
und in zweiter Linie stofflich oder 
energetisch zu verwerten. Diese 
Grundsätze sind zunächst als Ver
änderung der bisherigen Zielge
wichtung zu verstehen, an der in 
Zukunft die Instrumente der Ab
fallpolitik zu messen sind. Aller
d ings ergeben sich aus allge
meinen Grundsatzbestimmungen 
ohne konkretisierende Maßnah
men noch keine materiellen Verän
derungen. Auch in der Vergangen
heit fehlte es weniger an umwelt
politischen Leitsätzen, als vielmehr 
an geeigneten Maßnahmen, die 
den angestrebten Zielen bei den 
individuellen Entscheidungen der 
Unternehmen und Haushalte zum 
Durchbruch verhelfen.

Diese Situation hat sich auch 
durch das neue Kreislaufwirt
schaftsgesetz n icht verändert. 
Zwar werden die einzelnen Be
griffe, Anforderungen und Vorrang
bestimmungen ausführlich erläu
tert sowie detaillierte Kriterien für 
die Bestimmung der relativen Um
w eltverträg lichke it von Verwer
tungsoptionen entwickelt; gleich
wohl bleiben diese Vorgaben für 
den einzelnen Abfallerzeuger zu
nächst weitgehend unverbindlich. 
Dies liegt vor allem daran, daß in 
den §§ 4 bis 6 KrW-/AbfG eine 
Fülle von unbestimmten Rechts- 
begrlffen verwendet wird, die in 
dieser Form nicht in der Vollzugs
praxis angewendet werden kön
nen. Eine Verwertung muß nur 
dann erfolgen, wenn sie „technisch 
m öglich und w irtschaftlich zu
mutbar“ ist. Für die Unterschei

dung von Verwertung und Beseiti
gung ist auf den „Hauptzweck der 
Maßnahme“ abzustellen, wobei 
der Vorrang der Verwertung ent
fällt, wenn die Beseitigung der Ab
fälle die „umweltverträglichere Lö
sung“ darstellt.

Die Konkretisierung dieser Vor
gaben wird auf die Verordnungs
ebene und den Vollzug verlagert. 
Insofern ist das K reis laufw irt
schaftsgesetz ein weiteres Bei
spiel für symbolhafte Umweltpoli
tik, die statt tatsächlich wirksamer 
und mit politischen Widerständen 
verbundener Maßnahmen eher auf 
klangvolle und zugleich unver
bindliche Strategieformulierungen 
setzt.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, 
welche Form der instrumentellen 
Umsetzung durch das Gesetz vor
bereitet wird. Für eine reine Ziel
bestimmung wäre das aufwendige 
System begrifflicher Abgrenzun
gen und Vorrangbestimm ungen 
n icht erforderlich gewesen. Die 
Vorgabe individueller Verhaltens
pflichten in Verbindung mit um
fangreichen Verordnungsermächti
gungen deutet vielmehr darauf hin, 
daß die im deutschen Umweltrecht 
dom inierende und von öko
nomischer Seite seit Jahrzehnten 
beanstandete ordnungsrechtliche 
Strategie auch hier vorrangig zum 
Zug kommen soll.

Mißachtung ökonomischer 
Anreizinstrumente

Als Umsetzungsinstrument wird 
damit letztlich auf ein dichtes Netz 
von Verordnungen und Vollzugs
programmen für einzelne Abfall
arten, Produktionsverfahren, Ver
wertungswege und Produkte ge
setzt. Dies wäre für das Ziel der 
Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen eine heroische Aufgabe, 
da im Gegensatz zu bisherigen 
Regelwerken wie der TA Sied
lungsabfall oder der TA Luft inte

grierte Umweltschutztechnologie 
fü r sehr unterschiedliche W irt
schaftsbereiche definiert werden 
müßte. Eine flächendeckende Auf
lagenstrategie würde vermutlich 
schon am adm inistrativen Auf
wand scheitern; am ehesten zu 
erwarten wäre nach allen bisheri
gen Erfahrungen eine selektive Vor
gehensweise mit starken Vollzugs
defiziten. Ökonomische Kostenmi
nimierungsempfehlungen würden 
erneut mißachtet. Die Durchset
zung der Vermeidung und Verwer
tung müßte gegen die Interessen 
der Marktteilnehmer erfolgen.

Eine Umsetzung der neuen 
abfa llpolitischen Ziele m it Hilfe 
ökonom ischer Anreizinstrumente 
scheint demgegenüber kaum er
wogen worden zu sein. Obwohl 
über Umweltabgaben seit Jahren 
intensiv diskutiert wird und auf 
Landesebene bereits mehrere Son
derabfallabgaben existieren, prä
sentierte das Bundesumweltm ini
sterium seit dem Gesetzentwurf 
aus dem Jahre 1991 keinen neuen 
Vorschlag. Die Vollzugs- und Bela
stungsprobleme einer derartigen 
Strategie werden häufig in schil
lernden Farben dargestellt, ohne 
sie den gravierenden Problemen 
einer Durchsetzung von Individual
pflichten gegenüberzustellen.

Bei ökonomischen Instrumen
ten könnte sich die Umweltpolitik 
auf die preisliche Belastung um
weltschädlicher Entsorgungswege 
beschränken und die Suche nach 
neuen Vermeidungs- und Verwer
tungstechnologien den Abfaller
zeugern überlassen. Vollzugstaug
liche Detailvorgaben wären dann 
entbehrlich. Ingesamt wäre zu 
wünschen, daß sich zukünftige 
po litische Reform bestrebungen 
weniger mit der detaillierten Fest
schreibung individueller Vermei
dungs- und Verwertungspflichten 
und mehr mit der Weckung des 
Eigeninteresses der Unternehmen
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und Haushalte an abfallw irtschaft
lichen Innovationen befassen.

Mangelnde Umsetzung der 
Produktverantwortung

Eines der Kernelemente der ge
planten Kreislaufwirtschaft ist die 
P roduktverantwortung der Her
steller und Vertreiber für die Ver
meidung und Verwertung von Ab
fällen. In § 22 KrW-/AbfG wird aus
führlich beschrieben, was hierun
ter im einzelnen zu verstehen ist. 
Gefordert w ird die Herstellung 
langlebiger und verw ertungs
freundlicher Produkte sowie die 
Information des Verbrauchers über 
Schadstoffgehalte und Verwer
tungsmöglichkeiten durch geeig
nete Kennzeichnung. Die Verant
wortung für die Entsorgung der 
Produkte wird grundsätzlich den 
Herstellern und Vertreibern über
tragen. Die Umsetzung dieser 
Ziele soll auf zwei Wegen erfolgen:

□  Direkte staatliche Eingriffe in die 
Produktgestaltung in Form von 
Verboten, M ateria lbeschränkun
gen, Mehrfachverwendungsgebo
ten und Kennzeichnungspflichten.

□  Rücknahmepflichten der Her
steller oder Vertreiber für einzelne 
Produktgruppen und korrespon
dierende Rückgabepflichten der 
Konsumenten.

Die Grundidee der Produktver
antwortung ist aus ökonomischer 
Sicht ein geeigneter Weg zur Ver
w irk lichung einer abfallarmen 
Kreislaufwirtschaft. Die nach Ge
brauch anfallenden Entsorgungs
kosten eines Produktes werden 
dem Hersteller angelastet, um da
mit monetäre Anreize zur Entwick
lung langlebiger und verwertungs
freundlicher Produkte zu setzen. 
Auf diese Weise kann ein zentrales 
Anreizdefizit der Abfallw irtschaft in 
diesem Bereich -  die mangelnde 
Entscheidungsrelevanz der Ent
sorgungskosten -  überwunden 
werden.

Im traditionellen System der 
Hausmüllentsorgung werden diese 
Kosten dem Haushalt über die 
kommunalen Gebühren in Rech
nung gestellt. Die Gebührenbe
rechnung erfolgt jedoch in der Re
gel so, daß abfallvermeidendes 
Konsumverhalten sich nicht in ge
ringeren Zahlungen niederschlägt. 
Da auch die Hersteller die m it ihren 
Produkten verbundenen Entsor
gungsprobleme nicht finanziell zu 
spüren bekommen, besteht kaum 
ein Anreiz zur abfallarmen Kon
struktion und Verwendung. Gelöst 
werden kann dieses Problem über 
das Instrument der Rücknahme
verpflichtung, das dem Hersteller 
die Entsorgungskosten seiner Pro
dukte aufbürdet. Die Produktver
antwortung kann somit in der Tat 
zu einer wünschenswerten Neu
orientierung der Abfallw irtschaft 
führen.

Allerdings reichen hierzu allge
meine Z ielform ulierungen nicht; 
wirksam kann die Idee erst durch 
die konkrete Festschreibung von 
Rücknahmepflichten werden. Für 
eine derartige Umsetzung hätte es 
des neuen Kreislaufwirtschaftsge
setzes nicht bedurft. Die Verpak- 
kungsverordnung als bislang einzi
ge Konkretisierung dieses Instru
ments wurde auf der Grundlage des 
alten §14 Abfallgesetz erlassen. 
Auch die geplanten Verordnungen 
fü r Elektro(nik)geräte, Batterien, 
Kraftfahrzeuge und Altpapier ba
sierten hierauf. Die gesetzlichen 
Möglichkeiten waren demnach be
reits seit langem vorhanden; eine 
Umsetzung erfolgte jedoch nur im 
Bereich der Verpackungen.

Auch bei der Produktverantwor
tung beschränkt sich das Kreis
laufwirtschaftsgesetz auf Zielbe
stimmungen und Verordnungser
mächtigungen. Immerhin hat die 
Diskussion im Vorfeld des Geset
zes gewisse Signalwirkungen in 
Richtung freiwilliger Rücknahme

erklärungen der Industrie ausge
löst. Es stellt sich allerdings die 
Frage, warum der Inhalt derartiger 
Selbstverpflichtungen nicht auch 
im Wege einer rechtsverbindlichen 
Verordnung festge legt werden 
kann.

Fazit

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
führt in einigen Bereichen durch
aus sinnvolle Neuerungen ein. 
Dies gilt beispielsweise für den 
Abfallbegriff, durch den die Um
gehung gesetzlicher Normen im 
Wege einer Um deklaration von 
Abfall in verwertbare W irtschafts
güter in Zukunft kaum mehr mög
lich sein dürfte. In anderen Berei
chen -  z.B. der Zuordnung von 
Entsorgungspflichten -  sind die 
Veränderungen hingegen gering. 
Insgesamt handelt es sich eher um 
eine Weiterentwicklung bisheriger 
Rechtsinstrum ente und weniger 
um eine grundlegende Neuorien
tierung der Abfallpolitik. Dies gilt 
auch für die Vermeidung und Ver
wertung von Abfällen als Kernbe
reich der geplanten Kreislaufwirt
schaft. Über program m atische 
Ziel- und G rundsatzbestim m un
gen sowie Begriffsabgrenzungen 
kommt das Gesetz letztlich nicht 
hinaus.

Wirkungsvolle neue Instrumente 
werden nicht eingeführt; die Kon
kretisierung der individuellen Ver
haltenspflichten muß durch Ver
ordnungen und den Vollzug erfol
gen. Die damit angelegte Umset
zungsstrategie stellt die Weichen 
für eine behördliche Einzelfallregu
lierung, die umweltökonomischen 
Erkenntnissen fundamental w ider
spricht. Allerdings hat das Gesetz 
mit Begriffen wie „Kreislaufwirt
schaft“ und „Produktverantw or
tung“ erhebliche Signaleffekte aus
gelöst. Dies ist wahrscheinlich der 
w ichtigste umweltpolitische Bei
trag.
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